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*Anmerkung: Zeitpersonalstellen im Wert von 2.018.900 Dollar (vor Anwendung der gebilligten Quoten unbesetzter
Stellen). 

Abkürzungen: GS (OL): Allgemeiner Dienst (Sonstige Rangstufen), GS (PL): Allgemeiner Dienst (Oberste Rangstufe),
NGS: Nationale Stellen des Allgemeinen Dienstes, MONUC: Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der
Demokratischen Republik Kongo, UNMIL: Mission der Vereinten Nationen in Liberia, UNMIS: Mission der Vereinten
Nationen in Sudan, MINUSTAH: Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Haiti, UNOCI: Operation der Ver-
einten Nationen in Côte d’Ivoire.

RESOLUTION 63/288

Verabschiedet auf der 93. Plenarsitzung am 30. Juni 2009, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des
Ausschusses (A/63/895, Ziff. 6).

63/288. Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in Burundi

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Finanzierung der Operation
der Vereinten Nationen in Burundi86 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen87,

unter Hinweis



III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Fünften Ausschusses

102

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008

18. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvollzug
der Operation im Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 200891;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010

19. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Operation der Vereinten Nationen in Côte
d’Ivoire für den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010 den Betrag von 513.442.600 Dol-
lar zu veranschlagen, der sich zusammensetzt aus einem Betrag von 491.774.100 Dollar für die
Aufrechterhaltung der Operation, einem Betrag von 18.033.500 Dollar für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt und einem Betrag von 3.635.000 Dollar für die Versorgungsbasis der
Vereinten Nationen; 

Finanzierung der bewilligten Mittel

20. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. bis 31. Juli 2009 den Betrag von
42.786.883 Dollar entsprechend den in der Resolution 61/243 der Generalversammlung vom
22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in der Versamm-
lungsresolution 61/237 vom 22. Dezember 2006 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr
2009 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

21. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 990.333 Dollar im Steueraus-
gleichsfonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 803.992 Dollar, die für die Operation bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an
den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 156.441 Dollar, die für den
Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem jeweiligen Anteil an den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 29.900 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 20 an-
zurechnen ist; 

22. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Ope-
ration zu verlängern, den Betrag von 470.655.717 Dollar für den Zeitraum vom 1. August 2009
bis 30. Juni 2010 entsprechend den in Resolution 61/243 aktualisierten Kategorien und unter
Berücksichtigung des Beitragsschlüssels für das Jahr 2009, der in Resolution 61/237 festgelegt
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